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 Veröffentlicht am 20.05.1980

Norm

KO §28 Z3

Rechtssatz

Gläubigerbenachteiligung auch dann, wenn die angefochtene Rechtshandlung - etwa infolge Nichteinhaltung der

vorgeschriebenen Notariatsaktsform - ungültig ist; der Masseverwalter kann zwischen der Geltendmachung der

Ungültigkeit und der Anfechtung wählen.
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